
 

 

 
 

Dezernat II 
Stadtkämmerei 
Frau Vahlsing 

Bremerhaven, 25.02.2026 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. V   20/2026 

für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2026 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
Bericht über die Annahme und Verwendung von Beträgen aus Sponsoring, Werbung, 
Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben der 
Stadt Bremerhaven für das Jahr 2025 
 
 
A Problem 
Die Stadtkämmerei hat einen Jahresbericht über die Annahme und Verwendung von Beträ-
gen aus Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben der Stadt Bremerhaven zu erstellen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus 
der analogen Anwendung der Verwaltungsvorschrift über die Annahme und Verwendung von 
Beträgen aus Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur Finan-
zierung öffentlicher Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde Bre-
men) vom 1. Juli 2008 (BremABl. Nr. 71/2008) in der Fassung vom 17. Juli 2012 (BremABl. 
Nr. 88/2012). Dieser Bericht ist vom Magistrat der Stadtverordnetenversammlung zur Kennt-
nis zu geben. 
 
Im Bericht sollen alle Geld- und Sachspenden ab 5.000 EUR mit Namen der Spender:innen, 
Sponsor:innen und Mäzen:innen veröffentlicht werden.  
 
Die Stadtkämmerei hat alle Organisationseinheiten (Referate, Ämter, Amtsstellen und nach-
geordnete Einrichtungen) des Magistrats sowie die Betriebe und Eigenbetriebe der Stadt 
Bremerhaven um Meldung entsprechend der Berichtspflicht der Verwaltungsvorschrift gebe-
ten. Den Betrieben der Stadt Bremerhaven und Gesellschaften, an denen die Stadt Bremer-
haven unmittelbar beteiligt ist, wurde empfohlen, auch entsprechende Meldungen abzuge-
ben. 
 
Die Meldungen wurden im „Sponsoringbericht 2025“ zusammengefasst. 
 
B Lösung 
Der „Sponsoringbericht 2025“ wird von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
C Alternativen 
Keine. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Finanzielle Auswirkungen sowie weitere Auswirkungen nach § 35 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung der Stadtverordnetenversammlung ergeben sich aus der Vorlage selbst nicht. 
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E Beteiligung / Abstimmung 
Der Magistrat hat den Bericht in seiner Sitzung am 25.02.2026 zur Kenntnis genommen. 
 
Das Referat Innenrevision/Antikorruption wurde beteiligt. 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Eine Veröffentlichung nach dem BremIFG ist vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag  
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht über die Annahme und Verwendung 
von Beträgen aus Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben der Stadt Bremerhaven für das Jahr 2025 zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Melf Grantz 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlage:  Bericht über die Annahme und Verwendung von Beträgen aus Sponsoring, Wer-

bung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben der Stadt Bremerhaven für das Jahr 2025 

 
 
 
 


